
BayVSA: 3. Allgemeine Grundsätze

3.  Allgemeine Grundsätze 
 
3.1

1Von einer Verschlusssache dürfen nur Personen Kenntnis erhalten, die auf Grund ihrer Aufgabenerfüllung 
von ihr Kenntnis haben müssen. 2Keine Person darf über eine Verschlusssache umfassender oder eher 
unterrichtet werden, als dies aus Gründen der Aufgabenerfüllung notwendig ist. 3Es gilt der Grundsatz 
„Kenntnis nur, wenn nötig“.

3.2

Eine Person, die Zugang zu VS-VERTRAULICH oder höher eingestuften Verschlusssachen erhalten soll 
oder ihn sich verschaffen kann, ist zuvor einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Bayerischen 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz zu unterziehen, es sei denn, sie ist gemäß Art. 2 Abs. 2 BaySÜG vom 
Anwendungsbereich des Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes ausgenommen.

3.3

Jede Person, der eine Verschlusssache anvertraut oder zugänglich gemacht worden ist, trägt ohne 
Rücksicht darauf, wie die Verschlusssache zu ihrer Kenntnis oder in ihren Besitz gelangt ist, die persönliche 
Verantwortung für ihre vorschriftsmäßige Behandlung sowie für die Geheimhaltung ihres Inhalts gemäß den 
Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift.

3.4

1Die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik herausgegebenen Technischen Leitlinien zur 
Umsetzung der Verschlusssachenanweisung (VSA) vom 13. März 2023 (GMBl. S. 542) in ihrer jeweils 
geltenden Fassung sind zu beachten, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 2Abweichungen für 
Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH oder höher sind nur im Einvernehmen 
mit dem Landesamt für Verfassungsschutz möglich.

3.5

Beim Einsatz von Informationstechnik zur Handhabung von Verschlusssachen (VS-IT) bleiben die 
bayerischen IKT-Sicherheitsrichtlinien und die Mindeststandards nach Art. 46 des Bayerischen 
Digitalgesetzes (BayDiG) in ihrer jeweils geltenden Fassung unberührt.


